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Nr. 15, 3. August 1977
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LIEBE LESER
Pfarrer Hans Domenigs «Wort zum Sonntag» im Mai dieses Jahres habe die
Konzessionsbestimmungen verletzt, behauptete Ludwig A. Minelli vom Aktionskomitee für
eine vollständige Trennung von Kirche und Staat in einer Beschwerde an die Adresse
des Fernsehens DRS. Der streitbare Bündner Theologe hatte- notgedrungen parteilich

und keineswegs ausgewogen - darauf hingewiesen, dass im Falle einer Trennung

von Kirche und Staat einmal mehr die sozial schwächsten Menschen zu leiden
hätten, weil ihnen die notwendige Hilfe entzogen werden müsste. Diese Behauptung

blieb — das «Wort zum Sonntag» ist ja keine Diskussionssendung —

unwidersprochen. Um eine Konzessionsverletzung handle es sich bei den fraglichen Äusserungen

trotzdem nicht, antwortete Regionaldirektor Dr. Gerd Padel, der die regionale
Beschwerdekommission beratend beigezogen hat und ihrem Befund im wesentlichen

folgte, dem Journalisten Minelli. Denn nicht die Einzelsendung, sondern das
Programm in seiner Gesamtheit müsse ausgewogen sein. Andererseits räumte Direktor

Padel ein, dass Domenigs Sonntagswort selbst im weiten Vorfeld der Abstimmung

fehl am Platz gewesen sei, da die Kirche in dieser Frage erklärte Partei ist. Sie
müsse sich dazu in jenen Sendungen äussern, die vor der Abstimmung dafür vorgesehen

sind. Fernsehdirektor Dr. Guido Frei hat in diesem Zusammenhang Weisungen
erlassen, welche die zuständige Redaktion zur Zurückhaltung in der Verbreitung
kirchlicher Meinungen zu politischen Fragen verpflichtet. So sollen sich die «Wort-
zum-Sonntag»-Sprecher insbesondere nicht mehr zu Schwangerschaftsabbruch
und Trennung von Kirche und Staat äussern.
Zwei Probleme wirft der Vorfall auf. Da stellt sich nun erneut die Frage nach dem
Status der kirchlichen Sendungen innerhalb des Programmbereiches des
Deutschschweizer Fernsehens (und Radios). Es macht den Anschein, dass Mineiiis
Beschwerde den Verantwortlichen in der Region DRS nicht ungelegen kam, haben sie
nun einen Anlass, den Rahmen der religiösen Sendungen neu zu umschreiben. Alles
deutet darauf hin, dass die Bestrebungen auf eine Stärkung der jetzt schon bestehenden

Programmautonomie hinauslaufen und dass die relative «Narrenfreiheit» der
Kirchen in den DRS-Massenmedien eine gewisse Einengung erfährt. Sich dagegen
etwa mit der Forderung nach selber verantworteter kirchlicher Sendezeit zur Wehr zu
setzen, wäre wenig sinnvoll, weil dies den Konzessionsbestimmungen widerspräche.
Allerdings dürfen es sich die Kirchen nicht gefallen lassen, dass ihren Vertretern an
den elektronischen Massenmedien ein Maulkorb angezogen wird. Die freie
Meinungsäusserung der Kirchen und ihrer Exponenten auch zu politischen Fragen muss
in Fernsehen und Radio gewährleistet bleiben. In Gesprächen und gegenseitiger
konstruktiver Kritik wird ein Weg gefunden werden müssen, der dem Auftrag beider
Partner entspricht. Weisungen, wie sie Direktor Frei erlassen hat, sind jedenfalls
fragwürdig und widersprechen den Erkenntnissen etwa der regionalen Programmkommission,

die festgestellt hat, dass profilierte Meinungsäusserungen — auch politische
- in Sendungen wie «Das Wort zum Sonntag» durchaus erwünscht seien.
Das zweite Problem ist kurz zu umschreiben : Erneut ist - teilweise mit Erfolg -
versucht worden, mit dem Mittel der Beschwerde Einfluss auf die Programmgestaltung
des Fernsehens zu nehmen. Dass ausgerechnet in einem auf seine demokratische
Gesinnung so selbstbewusst hinweisenden Staatswesen versucht wird, den
politischen Gegner mit formaljuristischen Kniffen mundtot zu machen (neben der
Beschwerde wird dafür in zunehmendem Masse auch die einstweilige richterliche
Verfügung verwendet), gibt zu denken. Wie sich Fernsehen und Radio ihres Programmauftrags

inskünftig ohne die Einwirkung einer solchen Zensur durch die Hintertüre
entledigen, ist ein Problem, das schleunigst gelöst werden muss.

Mit freundlichen Grüssen
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